Bericht über die 19. Tagung der Stadtverordnetenversammlung in der V. Wahlperiode am Mittwoch, den 26.05.2010
Eröffnet wurde die Versammlung durch Herrn Drogla, Vorsitzender der StVV.

Die Bestätigung der Tagesordnung erfolgte, nachdem Herr Drogla vorgeschlagen hatte, in der Tagesordnung noch zwei weitere wichtige Vorlagen, zum einen die Vorlage I-011/10: Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Cottbus für das Haushaltsjahr 2010 und die Vorlage I-012/10: Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2010-2013 im Rahmen des Haushaltsplanes 2010 mit dem Hinweis aufzunehmen, dass ausführliche Diskussionen anschließend in den Fachausschüssen erfolgen sollen.
Ein weiterer hinzugefügter Tagesordnungspunkt war die Information zur Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen für Altanschließer in der Stadt Cottbus.
Weitere ergänzende Hinweise gab es auch für andere Vorlagen.

Die Tagesordnung wurde dann mit 2 Enthaltungen mehrheitlich bestätigt.

Im Anschluss daran folgte die Aktuelle Stunde, welche unter dem Motto: „Sport in der Stadt Cottbus“ stand.

Jeder einzelne Redner machte deutlich, wie viele Akteure, hauptamtliche aber eben auch sehr viele engagierte ehrenamtliche Vereinsvorstände, Trainer und Sponsoren an dem Image „Sportstadt Cottbus“ arbeiten. Nur durch diese konnten sich hochkarätige Sportveranstaltungen in Cottbus etablieren. Sie trugen auch dazu bei, dass unsere Stadt weit über die Grenzen unseres Landes bekannter wurde. Herzlichen Dank dafür!
Das nächste sportliche Großereignis wirft auch schon seine Schatten voraus.
Cottbus will aktivste Stadt Deutschland werden!
Dem Sieger winken 75 000 Euro für den Breitensport, den vier weiteren Finalteilnehmern jeweils 10 000 Euro. Also mitmachen:
Siehe Anlage!

In all den Redebeiträgen wurde aber auch sehr deutlich, dass nur mit Hilfe unserer Unternehmen in der Stadt dies alles möglich war und ist. Als Stadtverordnete sind wir also auch angehalten, Entscheidungen welche mittelbar die Wirtschaftskraft der einzelnen Unternehmen beeinflussen, gut zu überdenken. 

Zum darauf folgenden Tagesordnungspunkt: Fragestunde lagen dem Vorsitzenden 4 öffentliche Anfragen von unserer Fraktion vor. Die Antworten 

· zum Stand Datenschutz und IT – Sicherheit in der Stadtverwaltung 
· zum Thema B-Plan – Mittlerer Ring BTU Cottbus
· zur zukünftigen Leitung des Sozio – kulturellen Zentrums sowie 
· zum aktuellen Entwurf der Änderung des Vormundschaftsrechts

können im Netz nachgelesen bzw. bei der Fraktion abgerufen werden.

Der Bericht des Oberbürgermeisters wies auch diesmal zwei Schwerpunktthemen auf.

1. Die desolate Haushaltslage, in welchen sich Cottbus befindet. Er machte deutlich, dass ohne die Hilfe des Landes, u.a. durch eine verbesserte finanzielle Ausstattung der Kommunen (Erhöhung der Schlüsselzuweisungen) sich die Haushaltssituation für die Stadt Cottbus in den nächsten Jahren nicht ändern wird. 

2. Der Punkt befasste sich mit den vielen schönen stattgefundenen und zu erwartenden Ereignissen in der Stadt.
Im Anschluss daran gab Frau Heike Konzack, Integrationsbeauftragte der Stadt Cottbus, ihren Bericht.

Dieser enthielt u.a. einige wichtige Eckpunkte der Integrationspolitik der vergangenen Jahre.  

Ausgehend von den statistischen Angaben wurde deutlich, wie umfangreich und  wichtig die Arbeit einer Integrationsbeauftragten in der heutigen Zeit ist. Zu Beginn ihres Ehrenamtes hatte sie sich um die 100 Kinder im Asylbewerberheim gekümmert. Mittlerweile hat sich ihr Aufgabenfeld geändert und sie konzentriert sich vorrangig auf die Unterstützung beim Zugang zum Arbeitsmarkt.
Umrahmt wurde ihr Bericht von ausländischen Mitbürgern/Innen, welche aus diesem Anlass die Stadtverordneten mit kulinarischen Köstlichkeiten aus ihren Herkunftsländern überraschten.
Zum Thema: Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen für Altanschließer in der Stadt Cottbus informierte der Beigeordnete Herr Nicht.
Grundsätze: 
· Grundstücke, die bereits vor dem 03.10.1990 an eine öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossen waren, sind nach der Rechtssprechung des OVG Berlin –Brandenburg zur Zahlung eines Kanalanschlussbeitrages verpflichtet.

· Mit den Urteilen des OVG Berlin-Brandenburg vom 12.12.2007 hat das Gericht festgestellt, dass nach Änderung des Kommunalabgabengesetzes zum 01.02.2004 die Beitragspflicht für alle anschließbaren und angeschlossenen Grundstücke (erstmals) mit dem Erlass einer wirksamen Satzung nach dem 01.02.2001 entsteht , wenn vorher keine wirksame Satzung bestand.

Dies bedeutet, dass für ca. 9100 Grundstücke in der Stadt Cottbus Altanschließerbeiträge bis zum 31.12.2013 zu erheben sind. Veranlagungsbeginn ist der 01.Juni 2010.
Kontakte und Rückfragen dazu: Tel.: 0355 – 350 2000

Internet: www.cottbus.de/kanalanschlussbeitrag
Nach diesem Tagesordnungspunkt folgte die Behandlung der Beschlussvorlagen

Alle zur Behandlung/ Abstimmung aufgerufenen Vorlagen wurden einstimmig bzw. mehrheitlich beschlossen.

Die von uns vorgeschlagene personelle Umbesetzung im Jugendhilfeausschuss wurde ebenso mehrheitlich bestätigt. Herr Sebastian Müller wird ab dem 01.06.2010 als stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied (Nachfolger von Prof. Dr. Schierack) gewählt.

Anmerkung:  Zu der einen oder anderen wichtigen Vorlage wäre es sicher angebracht gewesen, einige Ausführungen bzw. Hinweise zu geben.

Aber eine Diskussion fand nicht statt!
Von: J. Günther

        Fraktionsgeschäftsführerin

